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Betreff

Sicherheitsdienst an Schulen

Der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 zu TOP 10 (DS
23/0135) „Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel für den Sicherheitsdienst an
Schulen“ einen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion (DS 23/0187) einstimmig beschlossen.

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

1. Der Vertrag mit dem Sicherheitsdienst ergeht längstens 12 Monate ab
Vertragsbeginn. Eine Verlängerung bedarf der Zustimmung des Rates bzw. des
entsprechenden Ausschusses.

2. Die Ergebnisse der in der Begründung avisierten Evaluation der Maßnahme und der
Sicherheitssituation nach einem Jahr ist dem Rat bzw. dem entsprechenden
Fachausschuss zur Beratung vorzulegen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 31.12.2023 ein alternatives
Sicherheitskonzept unter Berücksichtigung technischer Maßnahmen zu erarbeiten
und dem Rat bzw. Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss zur Beratung
vorzulegen.

Fragestellung:

Ihr/e Gesprächspartner/in: Sascha Lienesch
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Vor diesem Hintergrund stellen sich uns folgende Fragen:

1. Wann kam im Jahr 2023 der Vertrag mit dem Sicherheitsdienst zustande?

2. Welche Vertragslaufzeit hat der Vertrag mit dem Sicherheitsdienst?

3. Für welchen Zeitraum sind für den Sicherheitsdienst Haushaltsmittel im Haushalt
2024 veranschlagt und in welchem Produkt?

4. In welchem Gremium und wann beabsichtigt die Verwaltung die Evaluation der
Maßnahme „Sicherheitsdienst an Schulen“ vorzulegen?

5. Wann stellt die Verwaltung das alternative Sicherheitskonzept unter
Berücksichtigung technischer Maßnahmen im Gebäude- und
Bewirtschaftungsausschuss vor, welches laut Beschluss bis zum 31.12.2023 bereits
hätte vorgelegt werden sollen?

Wir bitten die Fragen auch schriftlich zu beantworten.

gez. gez.
Sascha Lienesch Jörn Schewe


